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Nebenfach Wirtschaftswissenschaft 

für den Bachelor-Studiengang Mathematik 

 

Studierende des Bachelor-Studiengangs Mathematik müssen im Rahmen des Fachbereichs 

„Wirtschaftswissenschaften“ insgesamt 36 Leistungspunkte (24 Semesterwochenstunden) 

wie folgt erbringen: 

 Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre, Teil A  (12 LP/8 SWS) 

 Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre, Teil B  (12 LP/8 SWS) 

 Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, Teil A   (12 LP/8 SWS) oder 

 Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, Teil B   (12 LP/8 SWS) 

 

Anmeldung 

Die Anmeldung zu den Prüfungen hat im Wirtschaftswissenschaftlichen Prüfungssekretariat 

zu erfolgen. Hierbei sind die zu Beginn des Semesters am Schwarzen Brett bekannt gege-

benen Anmeldetermine zwingend einzuhalten. 

Beachten Sie bitte, dass die Anmeldetermine mehrere Monate vor dem Prüfungstermin 

liegen. 

 

Über die erbrachten Leistungen erhält die/der Studierende eine Bescheinigung vom Wirt-

schaftswissenschaftlichen Prüfungssekretariat. 

 

Wiederholungsmöglichkeiten: 

Bezüglich der Wiederholungsmöglichkeit von Klausuren gilt die Regelung der aktuellen Prü-

fungsordnung im Bachelor-Studiengang Mathematik. 

HINWEIS: 

Bei einem beabsichtigten Studium im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften ist allerdings 

zu beachten, dass bei Ausschöpfung der Wiederholungsmöglichkeiten bzw. Überschreitung 

des Maluspunktekontos der Prüfungsanspruch verloren ist. 


